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Das DVGW-TSM ist zum sichtbaren
Zeichen der Eigeninitiative und der

Selbstverwaltung des Faches avanciert
und hat in den rund zweieinhalb Jahren
Praxis ein sehr positives Echo und eine
breite Akzeptanz in Wasserversorgungs-
unternehmen (WVU) und bei Behörden
gefunden. [1]

Darüber hinaus hat das DVGW-TSM zu
einer weiteren Intensivierung der Kommu-
nikation zwischen den Versorgungsunter-
nehmen und der Hauptgeschäftsführung
sowie den Landesgeschäftsstellen des
DVGW geführt. Dieses wertvolle Feed-
back, basierend u.a. auf den zahlreichen
Rückfragen aus den Unternehmen sowie
den Erfahrungen durch die TSM-Überprü-
fungen in den Unternehmen, wird stets
genutzt, um das System des DVGW-TSM
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das für
Management-Systeme zu Recht gefor-
derte „Prinzip der ständigen Verbesse-
rung“ ist somit auch selbstverständliche
Grundlage für das DVGW-TSM.

Die erforderliche Entscheidungskompe-
tenz der Technischen Führungskraft ist
hierfür ein typisches Beispiel:

Zahlreiche Anfragen aus den Unterneh-
men betreffen diese Stellung. Dies gilt so-
wohl im Hinblick auf die hierarchische Ein-
ordnung der Technischen Führungskraft
in die Aufbauorganisation des Unterneh-
mens als auch für die Ausstattung dieser
Stellung mit Fach- und Entscheidungs-
kompetenz. Dabei steht insbesondere die
Übertragung von Entscheidungskompe-
tenz auf die Technische Führungskraft zur
wirkungsvollen Übergabe von Verantwor-
tung im Vordergrund. Die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik weisen dies
zwar ausdrücklich als Möglichkeit aus,

terisiert; dies sind zum einen die Aufbau-
und Ablauforganisation und zum anderen
das Personal und hier insbesondere die
Technische Führungskraft (Abb. 1). Zur
tragenden Rolle dieser Unternehmens-
säulen im DVGW-TSM wurde mehrfach
berichtet [2], [3], [4]. 

Die Technische Führungskraft im 

DVGWDVGW--TSMTSM

Das System des DVGWDVGW--TSMTSM garantiert Praxisnähe und Aktualität. So wurde die erforder-

lichen Entscheidungskompetenz der Technischen Führungskraft konkretisiert. Dies wird 

am Beispiel von Wasserversorgungsunternehmen gezeigt. 

Te c h n i s c h e s  S i c h e r h e i t s m a n a g e m e n t  ( T S M )

enthalten jedoch keine weitergehenden
Ausführungen für die praktische Umset-
zung. Daher hat der DVGW, zusammen
mit dem BGW, die erforderliche Entschei-
dungskompetenz dieser Führungskraft
konkretisiert, insbesondere im Hinblick
auf die wirkungsvolle Vorbeugung gegen
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Abb. 1: Säulen des Wasserversorgungsunternehmens
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ein Organisationsverschulden bei der
Übertragung von Verantwortung auf die
Technische Führungskraft. Die Anforde-
rungen an die Technische Führungskraft
werden nachfolgend am Beispiel von
Wasserversorgungsunternehmen gemäß
W 1000 erläutert. Sie gelten in gleichem
Maße auch für Gasversorgungsunterneh-
men gemäß G 1000. 

Die Technische Führungskraft 
– eine Säule des Unternehmens
Die Funktions- und Leistungsfähigkeit des
Wasserversorgungsunternehmens sind
durch zwei maßgebende Säulen charak-

Die Anforderungen an Wasserversorgungs-
unternehmen sind im DVGW-Arbeitsblatt
W 1000 [5] aufgeführt. Parallel zur Erstel-
lung dieses Arbeitsblattes wurde auch 
die DIN 2000 [6] überarbeitet, die mit
ihren Leitsätzen für die zentrale Wasser-
versorgung die Philosophie der deut-
schen Trinkwasserversorgung wiedergibt.
Beide Standards fordern, dass Was-
serversorgungsunternehmen sowohl über
eine funktionstüchtige Organisation als
auch über eine angemessene technische
und personelle Ausstattung verfügen
müssen, d.h. alle Mitarbeiter müssen aus-
reichend qualifiziert sein, um die ihnen
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übertragenen Aufgaben auch zu erfüllen.
So führt das DVGW-Arbeitsblatt W 1000
zur Aufbauorganisation u.a. aus: „Für alle
durch das WVU vorgenommenen Tätig-
keiten, einschließlich der Überwachungs-
und Kontrollaufgaben gegenüber Frem-
dunternehmen, sind die Aufgaben, Kom-
petenzen und die sich daraus ergebende
Verantwortung festzulegen.“ Dies gilt ins-
besondere für die Technische Führungs-
kraft, deren Funktionen und Kompetenzen

sammengefasst dargestellt (siehe auch
[2], [3], [4]).

Zur erforderlichen Fachkompetenz der
Technischen Führungskraft enthält W 1000
bereits in der derzeit gültigen Fassung
detaillierte Angaben. In Abhängigkeit der
jährlichen Wasserabgabe, der Unterneh-
menskonzeption (nur Wasserbezug oder
mit Wassergewinnung) sowie des Schwie-
rigkeitsgrades der Wasseraufbereitung

werden die Anforderungen an die Ausbil-
dung formuliert (Abb. 3). Weiterhin konkre-
tisieren die im W 1000 aufgelisteten „Auf-
gaben- und Tätigkeitsfelder“ die Fachkom-
petenz der Technischen Führungskraft.

Die erforderliche Entscheidungskompe-
tenz der Technischen Führungskraft ergibt
sich aus dem Sachverhalt der Übertra-
gung der technischen Verantwortung für
das Unternehmen. Daher muss sie in 
der Lage sein, die Anforderungen gemäß
W 1000 im Unternehmen umzusetzen.
Dies gilt z.B. für die grundsätzlichen Anfor-
derungen gemäß W 1000, Abschnitt 2:
„WVU müssen über eine angemessene
personelle und technische Ausstattung
sowie eine Organisation verfügen, die eine
sichere, zuverlässige, umweltbezogene
und wirtschaftliche Versorgung mit qualita-
tiv einwandfreiem Trinkwasser gewährlei-
stet. Die Durchführung der hierzu erforder-
lichen Aufgaben und Tätigkeiten hat ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschriften,
behördlichen Forderungen und Unfallver-
hütungsvorschriften sowie den 
DIN-/DIN EN-Normen und insbesondere
dem DVGW-Regelwerk zu erfolgen.“

Abb. 2: Anforderungen an die Technische Führungskraft

Technische Führungskraft
Die Übertragung von Auf-
gaben hat zur eigenverant-
wortlichen Wahrnehmung 
nur an solche Mitarbeiter 
zu erfolgen, die für die 
jeweilige Tätigkeit aus-
reichend qualifiziert sind.

Die Mitarbeiter müssen in der Lage sein, die ihnen
übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Verantwortung

Fachkompetenz

Entscheidungskompetenz

eindeutig aus der Aufbau- und Ablauforga-
nisation erkennbar sein müssen. Dies
kann in Form von Stellenbeschreibungen
und in Organisationsplänen erfolgen.

Aus dieser zentralen Funktion der Tech-
nischen Führungskraft im Unternehmen
resultiert auch deren tragende Rolle im
DVGW-TSM. So ist die Gültigkeit der
TSM-Bestätigung (neben der zeitlichen
Begrenzung auf fünf Jahre und die Be-
ständigkeit der grundsätzlichen Organisa-
tionsstruktur) auch an den Fortbestand
der Technischen Führungskraft in diesem
Zeitraum gebunden. 

Die Anforderungen an die 
Technische Führungskraft
Die Verantwortung für ein Wasserversor-
gungsunternehmen trägt die Unterneh-
mensleitung. Nach W 1000 kann diese
Verantwortung jedoch auf eine oder meh-
rere Personen, das technisch verantwort-
liche Personal bzw. die Technische(n)
Führungskraft ( -kräfte) übertragen wer-
den. Voraussetzung hierfür ist, dass die
Technische Führungskraft über das erfor-
derliche fachliche Know-how verfügt und
in der Lage ist, die ihr übertragenen Auf-
gaben umzusetzen. Die daraus folgenden
drei maßgebenden Charakteristiken der
Technischen Führungskraft, Fachkom-
petenz, Entscheidungskompetenz und
Verantwortung sind in Abbildung 2 zu-
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Damit fällt auch die grundlegende An-
forderung, dass der erforderlichen techni-
schen Zustandes der Versorgungsanlagen
aufrecht zu erhalten bzw. herzustellen ist,
der Technischen Führungskraft zu.

Die Anforderung an die Technische 
Führungskraft, das DVGW-Arbeitsblatt 
W 1000 im Unternehmen umzusetzen,
bedingt daher, dass diese neben der
persönlichen Eignung insbesondere Be-
fugnisse hat, zur Entscheidung über 

• die technische Konzeption zur Herstel-
lung und Aufrechterhaltung des erfor-
derlichen technischen Zustandes der
Versorgungsanlagen,

• die technische Spezifikationen von An-
lagen und Bauteilen,

• die Qualifikation des technischen Per-
sonals mit Mitsprache- und Vetorecht
bei der Auswahl des technischen Per-
sonals und

• die Qualifikation Dritter, die mit der
Ausführung ausgelagerter Aufgaben
beauftragt werden.

Des Weiteren besitzt die Technische
Führungskraft

• ein Vorspracherecht bei der Ge-
schäftsführung und 

• die Anweisungskompetenz gegenüber
dem technischen Personal.

Infolge dieser zentralen Bedeutung der
Technischen Führungskraft folgt aus 
W 1000, dass eine jederzeitige Verfügbar-
keit dieser Führungskraft einschließlich
einer angemessenen Vertretungsregelung
sichergestellt sein muss. Hierzu heißt es
im DVGW-Arbeitsblatt: „Zur Erhaltung der
Versorgungssicherheit sind die Beherr-
schung von Störungen und Notfallsitua-
tionen sowie die Ausfälle einzelner Perso-
nen durch Urlaub, Krankheit und Fortbil-
dungsmaßnahmen zu berücksichtigen.“
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Abb. 4: Entscheidungskompetenzen

Technische Führungskraft

z. B. über die
● Technische Konzeption der Versorgungsanlagen
● Technische Spezifikationen von Anlagen und Bauteilen
● Qualifikation des technischen Personals
● Qualifikation Dritter

Entscheidungskompetenz

Übertragung von Verantwortung auf 
die Führungskraft und somit zur Vorbeu-
gung gegen ein Organisationsverschul-
den erforderlich ist. Die aufgezeigten Kri-
terien gelten zum Beispiel auch, wenn
kleine Wasserversorgungsunternehmen
im Zuge von Kooperationen Personal
gemeinsam nutzen wollen.
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Abb. 3: Fachkompetenz der Technischen Führungskraft – Grundsätzliche Anfor-
derungen

WVU ohne Gewinnung
(nur Verteilung)

WVU mit Gewinnung,
ohne Aufbereitung,
mit Verteilung

WVU mit Gewinnung, mit
einfacher Aufbereitung,
mit Verteilung

WVU mit Gewinnung, mit
mehrstufiger Aufbereitung,
mit Verteilung
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Die Anforderungen an die Technische
Führungskraft (Abb. 4) lassen ganz im
Sinne von W 1000 offen, ob für verschie-
dene Aufgabenbereiche im Unternehmen
eine oder mehrere Technische Führungs-
kräfte eingesetzt werden. Sofern verschie-
dene Kompetenzbereiche nicht personell
zusammenfallen, sind – gemäß W 1000 –
die sich daraus ergebenden unterschied-
lichen Aufgaben, Kompetenzen und Ver-
antwortung klar zu trennen und im Unter-
nehmen bekannt zu machen. Kompetenz-
überschneidungen sind auszuschließen.
Dies gilt auch für den Fall, dass die Techni-
sche Führungskraft nicht gleichzeitig auch
disziplinarischer Vorgesetzter des einge-
setzten Personals sein sollte.

Fazit
Das System des DVGW-TSM garantiert
Praxisnähe und Aktualität. Ein Beleg 
hierfür ist die Konkretisierung der Ent-
scheidungskompetenz der Technischen
Führungskraft, die zur wirkungsvollen


